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BIG e. V- Koordinationsstelle des Berliner Interventionsprojektes gegen häusliche 
Gewalt/ Fachgruppe Zivilrecht 

Entwurf zivilrechtlicher Anordnungen zum Schutz vor häuslicher Gewalt 1 

Anspruchsgrundlagen für Schutz­
anordnungen 

§ 823 a BGB (Beseitigungs-und Unterlassungsanspruch) 
(1) Wer in seinem Pmönlichkeitsrecht oder andnen Rechtsgittern 

gemäß§ 823 Abs. 1 verletzt ist oder bedroht wird, kann vom Störer 
die Beseitigung sich hieraus ergebender Beeinträchtigungen und, 
sofern weitere Beeinträchtigungen zu besorgen sind, Unterlassung 
verlangen, insbesondne, sich an bestimmt zu bezeichnentkn Orten 
nicht aufzuhalten oder das Zusammentreffen sowie die Kontaktauf 
nahme mit tkm Antragsteller zu vermeitkn. 

(2) Leben der Verletzte oder Bedrohte und der Störer in häuslicher 
Gemeinschaft oder sind es nahe Angehörige, kann tUm Störer darüber 
hinaus aufgegeben wertkn, 

- die Wohnung und tkren unmittelbare Umgebung zu verlassen, 
- in die Wohnung und tkren unmittelbare Umgebung nicht zu-

rückzukehren. 

Begründung 
Allgemeines 

Jährlich flüchten sich in Deutschland rund 
45.000 Frauen mit ihren Kindern in Frauenhäuser. 
Fast immer ist im häuslichen Bereich erlittene oder 
drohende Gewalt der Grund. Die Zahl wirft nur ein 
Schlaglicht, da die Dunkelziffer hoch ist. 

Das Bedürfnis effektiven Rechtsschutzes liegt 
demzufolge auf der Hand. Die Betroffenen müssen 
sich mit Aussicht auf Erfolg wehren können, die 
Aufnahme in Zufluchtstätten kann nur eine kurzfri­
stige Notlösung sein. Insbesondere sollte eine Ver­
pflichtung zum Verlassen der Wohnung, der unmit­
telbaren Umgebung und ein Aufenthalts- und Kon­
taktaufnahmeverbot durchgesetzt werden können. 

Dies setzt zuallererst eine ausreichende materiell­
rechtliche Grundlage voraus, die entsprechende An­
sprüche zu begründen vermag. Insofern kommen 
nach geltendem Recht nur die §§ 823, 1004 Abs. 1 
Satz 2 BGB sowie§ 1361 b BGB in Betracht. Folge 
sind dogmatische Unschärfen und Unsicherheiten: 
Zur Begründung von Unterlassungs- und Beseiti­
gungsansprüchen muß deshalb in dem hier interes­
sierenden Bereich auf eine Analogie und das allgemei­
ne Persönlichkeitsrecht aus Artikel 1 Abs. 1, Artikel 
2 Abs. 1 GG zurückgegriffen werden. In der Vergan­
genheit ist außerdem das Rechtsschutzbedürfnis für 

Dokumentation der Vorschläge, die am 11. Mai 1999 auf 
einer Fachtagung in Bonn präsentiert wurden. 
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